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Studie zu Art. 59 (AbS. 3) StGb

die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) hat die Abteilung 
von Prof. Jonas Weber (institut für Strafrecht und Kriminologie, universität 
bern) beauftragt, die stationäre therapeutische Massnahme gemäss Art. 59 
StGb mit Fokus auf geschlossene einrichtungen zu untersuchen (November 
2013 bis April 2015).

Ziel der Untersuchung 
das ziel der untersuchung war die erhebung von daten zur Anordnung bzw. 
zur Verlängerung und zum Vollzug von therapiemassnahmen gemäss Art. 59 
(Abs. 3) StGb. die erhobenen daten sollen der NKVF als basis für die Formulie-
rung von empfehlungen dienen und die mittels Anstaltbesuchen gewonnenen 
informationen und eindrücke ergänzen.

intention des Gesetzgebers; Ansichten aus der Literatur zur Gesetzeslage

zufallsstichprobe von 75 Fällen (Grundgesamtheit: 288 Fälle aus 13 von der NKVF ausgewählten Anstalten; alle ge-
mäss Art. 59 �Abs. 3� eingewiesenen insassen); Analyse der Vollzugsakten (Anordnungs- und Verlängerungsurteile, 
einweisungsverfügungen, psychiatrische Gutachten, Vollzugspläne, disziplinarverfügungen, zwangsanwendungs-
protokolle, KOFAKO-empfehlungen)

dokumentation und besprechung problematischer Aspekte einzelner Fälle aus dem Sample

Leitfadeninterviews mit Anstaltsdirektoren und Vollzugsverantwortlichen in 8 von der NKVF ausgesuchten Anstalten
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aUftrag MEthodEn

Studie zuHANdeN der NAtiONALeN KOMMiSSiON zur VerHütuNG VON FOLter (NKVF) 

Forschungsteam: Jonas Weber / Jann Schaub / Corinna bumann / Kevin Sacher 
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anordnUng Und vollZUg dEr stationärEn bEhandlUng von
psychischEn störUngEn Mit fokUs aUf gEschlossEnE EinrichtUngEn

ErgEbnissE ExpErtEngEsprächE: ZEntralE hEraUsfordErUngEn

Aus den expertengesprächen ging hervor, dass insassen länger in geschlossenen institutionen verbleiben, als es 
aus therapeutischer Sicht notwendig erscheint, dass Plätze in offenen Anstalten schwierig zu finden sind und dass 
die entscheidfindung bei Vollzugslockerungen lange dauert.

Aus den expertengesprächen ging hervor, dass optimierte Abklärungen notwendig seien, welche Personen über-
haupt in eine 59er-Massnahme eingewiesen werden und bei welchen insassen eine Massnahme zu verlängern ist.

Aus den expertengesprächen ging die befürchtung hervor, dass bei einem weiteren Anstieg der insassenzahlen 
in zukunft personelle ressourcen fehlen könnten, was in einem zusammenhang gesehen wird mit einem Man-
gel an Ausbildungsmöglichkeiten im forensisch-psychiatrischen bereich (Ärztinnen und Pflege bzw. betreuung) 
in der Schweiz.

Geschlossene Massnahmenvollzugseinrichtung (n=5)

Offene Massnahmenvollzugseinrichtung (n=11)

psychiatrische klinik (n=14)

Strafanstalt (n=45)

untersuchungs- und 
Sicherheitshaft (396 tg.)

Stationärer Massnahmenvollzug 
(inkl. umgewandelte Verwahrung etc.; 1977 tg.)

Vorzeitiger
Massnahmenvollzug (77 tg.)

Gerichtliche Anordnung explizit gemäss 
art. 59 abs. 3 stgb (n=23)

Schriftliche Begründung (n=42)

31%

69%

Gerichtliche Anordnung allgemein 
gemäss Art. 59 StGB (n=52)

81%

19%

Keine schriftliche Begründung (n=10)

60%19%

14%

7%

Soziodemografische Zusammensetzung des Samples (n=75) Diagnostizierte Störung (ICD-10 Klassifizierung) in Kombination mit Schuldfähigkeit zum Tatzeitpunkt 
(n=64: Mehrfachdiagnosen berücksichtigt; nur Fälle mit konstant ausgeprägter Schuldfähigkeit)

Durchschnittliche Dauer des Freiheitsentzugs (in tagen, n=75)

fehlende personelle ressourcen

Mangelnde Therapiebereitschaft bzw. nicht kooperierende Insassen

Lange Verweildauer im geschlossenen Massnahmenvollzug

Vollzugsort im Erhebungszeitpunkt (nach Art der Anstalt; n=75)

Gerichtliche Anordnung der stationiären Therapiemassnahme (n=75)

Materialien- und Literaturanalyse

Quantitative Aktenanalyse

Qualitative Aktenanalyse

Experteninterviews
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Vermindert schuldfähig Anzahl Nennungen pro Störungsgruppe

F40-48
Neurotische, Belastungs- / 

somatoforme Störungen

F70-79
Intelligenzstörung

F30-39
Affektive Störungen

F20-29
Schizophrenie, schizotype / 

wahnhafte Störungen

F10-19
Störungen durch 

psychotrope Substanzen

F60-69
Persönlichkeits- /

Verhaltensstörungen

Voll schuldfähigSchuldunfähig

Männer   96%
Frauen   4%

Ohne berufstätigkeit 49%
invalidenrente 21%
Vollzeitberufstätig 11%
teilzeitbeschäftigt 4%
Gelegentlich beschäftigt 7%
umschulung 7%
Geschützte umgebung 1%

geschlecht

18 - 24 Jahre 4%
25 - 34 Jahre 37%
35 - 44 Jahre 28%
45 - 59 Jahre 23%
über 60 Jahre 8%

durchschnittsalter 39.8

alter

Schweiz 72%
Ausland 28%
(n=21; 20 Nationen)
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